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02. Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 ( BGBl. I.S. 132),

     zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 22.04.1993 ( BGBl. I.S. 466), insbesondere die §§ 1 - 23.
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04. Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz ( LbauO) vom 24.11.1998 

05. Baugesetzbuch ( BauGB ) § 9 Abs. 4 i.V.. § 88 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO).

06. Landespflegegesetz ( LPflG ) vom 05.02.1979 ( GVBI. S. 36 ) zuletzt geändert durch das Landes-
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07. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG ) i.d.F. vom 14.05.1990 (BGBI. I.S. 880) geändert

      am 17.03.1998 ( BGBI. I.S. 510 ) zuletzt geändert am 19.10.1998 ( BGBI. I. S. 3178 ).

08. Bundesnaturschutzgesetz i.d.F. vom 21.09.1998 ( GVBI. I.S. 2994)2 ).

09. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz ( GemO ) i.d.F. vom 31.01.1994 ( GVBI. S. 153 ) zuletzt geändert

      durch Artikel 4 des Gesetzes vom 06.07.1998 ( GVBI. S. 171 ), insbesondere die §§ 24 - 27.

10. Landesstraßengesetz ( LSTrG ) i.d.F. vom 01.08.1977 in Verbindung mit der letzten Änderung am

      vom 20.07.1998 ( GVBI. 13 S. 203 ).

      berichtigt am 16.01.1998 ( BGBI. I.S. 137 ) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur An-
      passung des BauGB an EU Richtlinien vom 24.06.2004 (BGBL. I S. 1359) in der neuesten Fassung.
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6. Führung von Versorgungsanlagen

    und - leitungen

1. Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Geschoßflächenzahl

2. Maß der baulichen Nutzung

nur Einzelhäuser zulässig

( § 22(2) BaoNVO )

Baugrenze

( § 23(3) BauNVO )

o

3. Bauweise, Baulinie, Baugrenze

offene Bauweise

( § 22(2) BauNVO )

E

Baulinie

( § 23(3) BauNVO )

5. Verkehrsflächen

4. Flächen für den Gemeinbedarf sowie

    für Sport- und Spielanlagen

Sozialen Zwecken dienende Gebäude

und Einrichtungen

( § 9(1) Nr. 5 BauGB

Verkehrsberuhigter Bereich

Öffentliche Parkfläche

Straßenverkehrsflächen

( § 9(1) Nr. 11 BauGB )

Flächen für den Gemeinbedarf

( § 9(1) Nr. 5 BauGB )

Verkehrsflächen besonderer

Zweckbestimmung

( § 9(1) Nr. 11 BauGB )

Spielplatz

( § 9(1) Nr. 15 BauGB )

Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft

( § 9(1) Nr. 20 BauGB )

Grenze des räumlichen Geltungs-

bereiches des Bebauungsplanes

( § 9(7) BauGB )

8. Flächen für Maßnahmen zum Schutz,

    zur Pflege und zur Entwicklung von 

    Natur und Landschaft

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Fußwegeverbindung

Firstrichtung

Erhalt der Sträucher

10. Planzeichen zur Grünordnung

Erhalt der Bäume

Pflanzung von Bäumen

( Standorte können abweichen )

Grünflächen ( privat )

( § 9(1) Nr. 15 BauGB )

7. Öffentliche und private Grünflächen

Grünflächen ( öffentlich )

( § 9(1) Nr. 15 BauGB )

11. Allgemeine Schraffuren

Sicherheitszone 

( Bauverbotszone )

Schutzzone +

Leitungsrecht RWE-Leitung
Schmutzwasserkanal, 

( § 9(1) Nr. 13 BauGB )

Regenwasserkanal, 

( § 9(1) Nr. 13 BauGB )

so
Sondergebiet

( § 11 BauNVO )

   0,4

   1,2

( § 16 Abs . 2 BauNVO )

( § 16 Abs. 2 BauNVO )

Zahl der Vollgeschosse

( § 16 Abs . 2 BauNVO )
    Ill

Abgrenzung von Flächen zum Erhalt

von Gehölzen

Stand :  19.12.2005

1. STÄDTEBAULICHE FESTSETZUNGEN

1.1. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Die Art der baulichen Nutzung wird für das gesamte Verfahrensgebiet als

1.1.2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

( § 16 Abs. 2 BAUNVO )

1.1.2.1. GRUNDFLÄCHENZAHL, GESCHOSSFLÄCHENZAHL

Die zulässige Grundflächenzahl wird auf 

bei einer Geschossflächenzahl von

festgesetzt.
Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl ist eine Überschreitung gem. § 19 Abs. 4. Satz 2

1.1.2.2. ZAHL DER VOLLGESCHOSSE

die Zahl der Vollgeschosse wird auf höchstens 

festgesetzt. 

1.1.2.3. HÖHE DER BAULICHEN ANLAGE

betragen. Gemessen ab OKFFB EG mit der Schnittkante OK Dachhaut an der Außenseite des Gebäudes.

GRÖSSE, BREITE UND TIEFE DER BAUGRUNDSTÜCKE

Die Flächengröße der Baugrundstücke, sowie die Breite der Baugrundstücke sind dem Plan zu ent-
nehmen. Die Tiefe der Baugrundstücke ergibt sich aus dem Abstand zwischen den ausgewie-
senen Straßenbegrenzungen und den rückwärtigen Begrenzungen wie Parzellenabgrenzung,

NEBENANLAGEN

Garagen, Carport´s und andere Nebenanlagen, die der Funktion der Hauptanlage dienen, sind
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Verfahrensgrenze oder den festgesetzten Grünzügen.

von +/- 0,25 m einzuhalten. Die Traufhöhe darf maximal 6,50 m, gemessen ab OKFFB EG

SONDERGEBIET ( SO ) GEMÄSS § 11 BAUNVO
festgesetzt.

Als Art der Nutzung wird festgelegt : Seniorenwohnheim / Betreutes Wohnen für Senioren

0,40  gem. Nutzungsschablone I  bzw. 0,40 gem. Nutzungsschablone II

1,20 gem. Nutzungsschablone I  bzw. 0,80 gem. Nutzungsschablone II

BauNVO zulässig, wie z.Bsp. für Garagen und Stellplätze und deren Zufahrten, Nebenanlagen
im Sinne des § 14, bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche.

DREI gem. Nutzungsschablone I   bzw.  ZWEI gem. Nutzungsschablone II

betragen. Gemessen ab OKFFB EG mit der Schnittkante OK Dachhaut an der Außenseite des Gebäudes.

Die Fußbodenhöhen sind mit einer maximalen Abweichung  im Bereich der Nutzungsschablone I

Die Fußbodenhöhen sind mit einer maximalen Abweichung  im Bereich der Nutzungsschablone II
von +/- 0,25 m einzuhalten. Die Traufhöhe darf maximal 5,80 m, gemessen ab OKFFB EG

innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

1.1.3.

1.1.4.

( § 9 Abs. 1 Nr. 1-26 BAUGB i.d. Fassung von 2004 )

( § 9 Abs. 1 Nr. 3 BAUGB i.d. Fassung von 2004 )

( § 9 Abs. 1 Nr. 4 BAUGB. i.d. Fassung von 2004; § 14 BAUNVO )

TEILGEBIET " SENIORENWOHNHEIM-AM HERRENMARKT "

ENTWÄSSERUNG

( § 9 Abs. 1 Nr. 14 BAUGB i.d. Fassung von 1998 )

Anfallendes Schmutzwasser innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes wird über

1.2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.2.1. DACHFORMEN

zugelassen : Krüppelwalmdächer sofern die Länge der Abwalmung (gemessen am Ortgang) ein

Drittel der Giebellänge nicht überschreitet und versetzte Pultdächer mit einem maximalen zulässi-

1.2.2. DACHNEIGUNG

1.2.3. DREMPEL
Die Drempelhöhe wird bei eingeschossiger Bauweise auf maximal 1,25 Meter bezogen auf 

die Höhe des Dachgeschossfußbodens bis zur Oberkante der Dachhaut, gemessen an der
Außenwandfläche, festgesetzt. 

Im Plangebiet sind nur geneigte Dächer in Form von Sattel- bzw. Pultdächern zulässig. Als Ausnahmen werden 

1.1.5.

separate Schmutzwasserkanäle zur vorhandenen Ortskanalisation abgeleitet. Die anallenden
Niederschlagswässer sollen ortsnah (Teich) und dem Gewässer 3. Ordnung (Ruwer) zugeführt
werden.

( § 9 BAUGB i.d. Fassung von 2004  i.V. mit § 88 LBAUO-RP )

1.2.4. DACHAUFBAUTEN
Dachaufbauten sind in Form von Dachgauben zulässig. Die zusammengerechneten Breiten der 

Dachgauben einer Dachfläche dürfen nicht mehr als die Hälfte der Trauflänge betragen. Ist nur 
eine Dachgaube vorgesehen, darf deren Breite ein Drittel der Trauflänge nicht überschreiten.

1.2.5. DACHEINDECKUNGEN
Als Dacheindeckung sind nur Dachziegel, Dachpfannen sowie Schiefer in dunkler Färbung,

bzw. Metalleindeckungen mit Zinkstehfalz, zulässig.
Die Dacheindeckungen sind ausschl. zulässig in den Farbtönen : 

Darüber hinaus sind Kombinationen mit Glas zulässig.

Ausnahmsweise sind andere Materialien zulässig, wenn dies für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen,
Ressourcen erforderlich ist. Begrünte Dächer sind zulässig.

1.2.6. FASSADENGESTALTUNG

erlaubt, wenn diese Materialien zur architektonischen Gestaltung der Fassade beitragen. 
Die Gesamtfläche der Metalleindeckung darf die Hälfte der Fläche einer Fassade nicht überschreiten.

Wandverkleidungen aus Kunststoff sind unzulässig.
Ausnahmsweise sind andere Materialien zulässig, wenn dies für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen,

Ressourcen erforderlich ist.

1.2.7.

Die Fassaden der zu errichtenden Gebäude sind als verputzte Wandflächen in verschiedenen Farbtönen

(Mischfarben mit einem Hellbezugswert bis 20 ) auszuführen. 
Ausnahmsweise sind andere Materialien : Holzverschalung, Faserzementplatten, Metalleindeckung 

SCHIEFERGRAU

GESTALTUNG DER NICHT BEBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
Die nicht überbaubaren Flächen der bebaubaren Grundstücke sind abgesehen von den notwendigen
Nebenanlagen , landschaftsgerecht zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten .

EINFRIEDUNGEN
Als Vorgartenbegrenzung zum Öffentlichen Verkehrsraum sind Sockelmauern bis maximal 1,0 m zulässig. 

An den übrigen Grundstücksgrenzen sind Einfriedungen aus Holz oder Hecken aus heimischen 

Laub-Gehölzen bis maximal 1,50 m zulässig. Einfriedungen mittels Stacheldraht sind nicht statthaft.

1.2.8.

Ansonsten können Vorgärten mit Hecken aus heimischen Laub-Gehölzen (max. 1,50m) abgegrenzt werden.

1.2.9. STELLPLÄTZE
Im Zuge der Baumaßnahme sind auf der Parzelle 784 / 14 Flur 12 mindestens 15 Stellplätze anzulegen und 
dauerhaft zu unterhalten. Die Lage und Anordnung der Stellplätze ist in einem Aussenanlageplan darzustellen
und bei der Baugenehmigung einzureichen.
Im Bauabschnitt 2 Realisierung "Betreutes Wohnen" sind auf der Parzelle 670 / 9 Flur 12 weitere 10 Stellplätze
anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. 

Die Dachneigung der zu errichtenden Gebäude ist den Festlegungen aus den Nutzungsschablonen 
1 und 2 zu entnehmen.

gen Versatzmaß von 1,50 m.  Flachdächer sind ebenfalls im Bereich der Nutzungsschablone 1 zulässig. 

2.

2.1.

2.2.

HINWEISE ZUR BERÜCKSICHTIGUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN IN DER 
ABWÄGUNG ( FESTSETZUNGSVORSCHLÄGE )

NIEDERSCHLAGSWASSERBEWIRTSCHAFTUNG

Das anfallend Oberflächenwasser ist zurüchzuhalten ( mind. 50 l / m² versiegelter Fläche ) und gedrosselt
in die örtliche Vorflut einleiten .

BEFESTIGUNGSARTEN

( gem .§§ 1a, 9 (1) Nr. 20 BauGM )

( gem .§§ 1a, 9 (1) Nr. 20 BauGM )

( gem. §§ 1a, 9 (1) Nr. 15 , 20 BauGB)

2.3. AUSGLEICHSMASZNAHME A. 1 . 1

( gem. §§ 1a, 9 (1) Nr. 15 , 20 BauGB)

2.4. AUSGLEICHSMASZNAHME A. 1 . 2

2.5. GEHÖLZERHALT

( gem. §§ 1a, 9 (1) Nr. 25  BauGB)

Die auf den Baugrundstücken vorhandene Laubgehölze sind - soweit bautechnisch möglich - zu erhalten und während
der  Bauarbeiten gem . DIN 18 920 zu schützen .

Hofflächen, Zufahrten, Zuwegungen, Terrassen, Fußwege und Parkplätze sind mit wasserdurchlässigen 
Belägen zu befestigen, sofern keine sonstigen Rechtsvorschriften andere Belagsarten vorschreiben.
Es können z.B. verwendet werden: offenfugiges Pflaster , Drain - Pflaster ,  Schotterrasen ,
wassergebundene Decke , Holzpflaster , Rindenmulch , Sand / Kies

Auf den nicht überbauten Grunstücksflächen sind je 200 m² ein mittelgroßer Laubbaum ud 25 Laubsträucher
in lockeren Gruppen anzupflanzen .
Der Anteil an Zier- Laubgehölzen darf 20 % des gesamt Gehölzanteiles nicht übersteigen . Die genauen 
Standorte der Gehölze ist in der Ausführungsplanung festzulegen . Die Gehölze sind auf Dauer zu erhalten und 
bei Abgang in der nächstfolgenden Vegetationsperiode zu ersetzen.

Je 5 oberirdischen Stellplätzen ist ein mittelgroßer Laubbaum am Rand oder in Pflanzflächen auf den Stellplätzen
anzupflanzen.
Der Anteil an Zier- Laubgehölzen darf 20 % des Gesamtgehölzanteiles nicht übersteigen . Die genauen 
Standorte der Gehölze ist in der Ausführungsplanung festzulegen . Die Gehölze sind auf Dauer zu erhalten und
bei Abgang in der nächstfolgenden Vegetationsperiode zu ersetzen .

2.6. GEHÖLZVERWENDUNG

Zur Gestaltung der Außenanlagen sind ausschließlich einheimische Laubgehölze zu verwenden.

2.7.

Als Arten können verwendet werden :
Bäume :          Bergahorn ( Acer pseudoplatanus ) , Eberesche ( Sorbus aucuparia ) , Esche ( Fraxinus exelsior ) ,
                        Feldahorn ( Acer camprestre ) , Mehlbeere ( Sorbus aria ) , Schwedische Mehlbeere ( sorbus intermedia ) ,
                        Vogelkirsche ( Prunus avium ) , oder Zierlaubbäume [ Hochstamm , 3 x v , m. Db. , 12 - 14 ]
Sträucher :     Gewöhnlicher Schneeball ( Viburnum opulus ) , Hartriegel ( Cornus sanguinea ) , Hasel 
                        ( Corylus avellana ) , Heckenkirsche ( Lonicera xylosteum ) , Schwarzer Holunder ( Sambucus nigra ) ,
                        Weißdorn ( Crataegus laevigata ) , Wildrosen ( Rosa spec ) , oder blühende Laub - Ziersträucher 
                        [ 3 - 5 Grundtriebe , 2 x v , o . B . , 100 - 150 ]

2.8.

LISTE DER GEHÖLZARTEN FÜR 2.3. + 2.4.

UMSETZUNG

( gem. §§ 1a, 9 (1) Nr. 20  BauGB)

( gem. §§ 1a, 9 (1) Nr. 15 und 25  BauGB)

2.9. ZUORDNUNG

( gem. §§ 1a und 135  BauGB)

Die Maßnahmen sind zu 100 % den Baumaßnahmen zugeordnet .

Die Maßnahmen sind in der ersten Vegetationsperiode nach Gebrauchsfertigkeit des ersten Gebäudes in den jeweiligen
Nutzungsbereichen umzusetzen .

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 
1. Das unbelastete Oberflächenwasser sollte gesammelt ( z. B. in Zisternen , unterirdischen 

Außenanlagen ) verwendet werden . Dabei sind die hygienischen Auflagen des 

2. Zudem sollte durch weitere geeignete Maßnahmen , wie z. Bsp. durch Terrassierung des Geländes

im baulichen Bereich soweit als möglich minimiert werden .

3.   Ausgleichsmaßnahme A2

Auf Flur 12, Flurstück 443/1 (Eigentum der OG) ird die externe Ausgleichsmaßnahme A2 festgesetzt.

Die Umsetzung ist bereits erfolgt.

Die Maßnahme wird zu 100 % der Baumaßnahme zugeordnet.

4.    Brauchwassernutzung

Stauräumen , Wasserteichen ) und als Brauchwasser ( Toilette , Waschwasser , Beregnung der

Bundesgesundheitsamtes zu berücksichtigen .

Pflasterflächen ( der Wege und Stellplätze ) aus offenen durchlässigen Pflastersystemen , Dachbe-

grünungen , Anlegen von Gartenteichen , etc . als weitere Rückhaltung , u. v. a. eine Versiegelung

Das unbelastete Oberflächenwasser der Dachentwässerung kann gesammelt und als Brauchwasser verwendet
werden. Dabei sind die Auflgaen des Bundesgesundheitsamtes und die jeweiligen Satzungen der Verbandsge-
meinde zu berücksichtigen..

5.    Dachbegrünung

6.    Regenerative Energien

Die Flachdächer können ab einer Fläche von 100 m² flächig  extensiv begrünt werden. ( Substrathöhe 4 - 6 cm )

Aktive und passive Maßnahmen zur Nutzung regenerativer Energiequellen werden empfohlen.

Es wird bescheinigt, daß die Flurstücke mit Ihren Grenzen und 

Bezeichnungen mit dem Liegenschaftskataster übereinstimmen.

Trier, den ................................................

Katasteramt

Im Hinblick auf die zur Verwirklichung des Bebauungsplanes

vorgesehene Umlegung/Grenzregelung werden keine Bedenken

gegen die Offenlegung gem. § 3 (2) BauGB erhoben.B21

Trier, den ................................................

Katasteramt

BauGB die Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen.

gebilligt und seine Offenlegung gem. § 3 ( 2 ) BauGB beschlos-

sen, nachdem gem. § 4 BauGB die in Betracht kommenden Trä-

ger öffentlicher Belange und die Behörden und Stellen, die von

der Planung berührt werden bei der Planaufstellung beteiligt

worden sind, sowie gem. § 3 ( 1 ) BauGB den Bürgern Gelegen-

heit zur Äußerung und Erörterung gegeben wurde.

Am ............................. wurde dieser Bebauungsplanentwurf 

Ortsbürgermeister

Der Gemeinderat Kell am See hat am ............................. gem. § 2 (1

Kell am See , den ......................................

Dieser Bebauungsplanentwurf einschließlich der Textfestsetz-

ungen hat mit der Begründung gem. § 3 (2) BauGB auf die Dauer

eines Monates, in der Zeit vom  .........................bis ...........................

zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. 

Ort und Dauer der Auslegung wurden am ................................... mit

dem Hinweis ortsüblich bekanntgemacht, daß Bedenken und Anre-

gungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.

Ortsbürgermeister

Kell am See, den ......................................

den Bebauungsplan gem. § 24 Gemeindeordnung von  

Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 und gem. § 10 BauGB ein-

schließlich der blau eingetragenen Änderungen als Satzung

   B E S C H L O S S E N 

Ortsbürgermeister

Der Gemeinderat Kell am See hat am .....................................

Kell am See, den ....................................

Mit dieser Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan 

R E C H T S V E R B I N D L I C H

Die Genehmigungsverfügung der Struktur- und Geneh-
migungsdirektion / Kreisverwaltung.

vom .............................................

der Beschluß des Gemeinderates  

vom ............................. ist am .............................................
gem. § 10 BauGB ortsüblich bekanntgemacht worden, 
mit dem Hinweis, dass der Bebauungsplan währen der
Dienststunden der VGV Kell am See von jedermann ein-
gesehen werden kann.

Ortsbürgermeister

Kell am See, den .....................................

Die ortsübliche Bekanntmachung wird nach Maßgabe

des § 10 BauGB angeordnet.

        Ortsbürgermeister 

Kell am See, den ......................................

       A U S F E R T I G U N G 

Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes

dieses Bebauungsplanes mit dem Willen des Gemeinderates

sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens

zur Aufstellung des Bebauungsplanes werden bekundet.

    Ortsbürgermeister 

Kell am See, den ......................................

Dieser Bebauungsplan einschließlich der Textfestsetzungen ist 

gem. § 10(2)  BauGB durch Verfügung von

Az. : ...............................................................................................

              G E N E H M I G T

Trier, den  ......................................

Im Auftrage 

Struktur- und Genehmigungsdirektion / Kreisverwaltung Trier-Saarburg 
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